
Düsseldorf, 23. Februar 2009 

Bericht  
des Arbeitskreises "Straßenbaupolitik"  

und 
des Arbeitskreises "Öffentlicher Personenverkehr" 

 

zur Verkehrsministerkonferenz (VMK) am 22./23. April 2009 in Erfurt 
 

Im Rahmen der Föderalismusreform I wurde das Landesprogramm nach dem GVFG 
zum 31.12.2006 beendet. Nach §3 des Entflechtungsgesetzes steht den Ländern bis 
31.12.2013 jährlich ein Betrag von 1.335.500.000 Euro aus dem Haushalt des Bundes 
für Investitionen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden zu. 
§6 EntflechtG enthält die Revisionsklausel, wonach Bund und Länder gemeinsam bis 
Ende 2013 prüfen, in welcher Höhe die Beträge nach §3 EntflechtG für den Zeitraum 
vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2019 zur Aufgabenerfüllung der Länder noch angemes-
sen und erforderlich sind. 
Förderprojekte laufen in der Regel über mehrere Jahre. Bereits jetzt geht es um Bin-
dungen der Mittel künftiger Haushaltsjahre durch Programmaufnahmen weit über 2013 
hinaus. Die Länder brauchen Planungs- und Finanzierungssicherheit, nicht erst 2013, 
sondern wegen der Langfristigkeit der Projekte alsbald. 
Eine Regelung für den mit dem Entflechtungsgesetz abgedeckten Zeitraum bis ein-
schließlich 2019 ist dabei allerdings inhaltlich auch verknüpft mit Überlegungen darüber, 
welche Infrastruktur-Aufgaben des Gemeindeverkehrs in welchem Umfang für die öf-
fentliche Hand auch nach 2019 absehbar sind und auf welcher neuen Finanzierungs-
grundlage sie ggf. langfristig gesichert werden können. 
 
Die Vorsitzenden der Arbeitskreise „Straßenverkehr“ und „Öffentliche Verkehrsmittel“ 
haben erste Vorarbeiten zur Klärung der politischen und planerischen Rahmenbedin-
gungen für die zukünftige Finanzierung gemeindlicher Verkehrs-Infrastruktur-Projekte 
geleistet. 
Sie haben dazu auch das Gespräch mit den kommunalen Spitzenverbänden – Deut-
scher Städtetag, Deutscher Landkreistag, Deutscher Städte- und Gemeindebund – so-
wie mit dem VDV als Interessenvertretung der Verkehrsunternehmen des ÖV begon-
nen; zugleich sind durch Abfrage bei den Ländern und durch Analysen verkehrswissen-
schaftlicher Gutachter konkrete Daten über zukünftige Finanzierungsnotwendigkeiten 
erhoben worden. 
 
Die Vorhaltung leistungsfähiger Verkehrssysteme auf kommunaler Ebene ist eine un-
verzichtbare und zentrale Aufgabe der öffentlichen Hand, deren Wahrnehmung dauer-
haft gesichert werden muss. 
Dass sich der Bund entsprechend den Beschlüssen der Föderalismusreform I im we-
sentlichen aus der unmittelbaren Verantwortung in diesem Aufgabenbereich zurückzieht 
und den Ländern – zunächst bis 2019 einschließlich – nach Entflechtungsgesetz kom-
pensierende Geldleistungen zukommen lässt, bedeutet keineswegs, dass die Aufgabe 
an sich als endgültig erledigt betrachtet werden kann. 
Eine erste Prüfung und Diskussion der Sachlage ergibt eindeutige Hinweise darauf,  
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• dass mit den durch das GVFG möglich gewordenen Ausbauten der kommunalen 
Verkehrs-Infrastruktur seit den 60er Jahren zwar der Umfang und die Leistungsfä-
higkeit der Systeme ganz erheblich gesteigert worden sind, damit aber auch die fi-
nanziellen Lasten aus der Wahrnehmung der Baulast für die Kommunen entspre-
chend gewachsen sind, ohne dass die Kommunen in ihrer generellen finanziellen 
Leistungsfähigkeit entsprechend gestärkt worden wären, 

• dass vor diesem Hintergrund die Kommunen überwiegend nicht über die finanziellen 
Mittel verfügen, um auch nur die fortlaufende Instandhaltung der Infrastruktur sicher-
zustellen. Vielmehr musste – angesichts finanzieller Notlagen – bereits vielerorts bei 
diesen „freiwilligen Leistungen“ in einem Ausmaß gespart werden, das einen echten 
Substanzverlust zur Folge hat und damit aus volkswirtschaftlicher Sicht besonders 
nachteilig wirkt, 

• dass insbesondere die unterirdisch geführten Anlagen des öffentlichen Verkehrs 
inzwischen nach Jahrzehnten des Betriebs teilweise einer umfassenden Grundsa-
nierung bedürfen, für den die betroffenen Kommunen aus den beschriebenen Grün-
den aber keine Rücklagen zu bilden in der Lage und auch nicht rechtlich verpflichtet 
waren, 

• dass vielerorts sowohl im Straßen- wie im Schienenverkehr noch Lücken in den 
kommunalen Verkehrssystemen zu schließen sind, um flächendeckend eine ausrei-
chend leistungsfähige Erschließung bzw. Verbindungen sowohl innerhalb der Bal-
lungsräume als auch zwischen Ballungskernen und Umlandsiedlungen sicherzustel-
len. 

 
Insgesamt zeichnet sich sehr deutlich ab, dass die mit den Aufgaben der Instandhaltung 
und Grundsanierung verbundenen finanziellen Lasten rasch größer werden und vielfach 
bereits von einer Bugwelle verspäteter Erneuerungsmaßnahmen gesprochen werden 
muss. 
Im Schienenverkehr steht dem – vorbehaltlich weiterer Analysen – zwar ein tendentiell 
etwas nachlassender Bedarf an aufwendigen Neubaumaßnahmen gegenüber, insbe-
sondere an unterirdisch zu führenden Stadtbahnstrecken. Von einer Sättigung ist aller-
dings angesichts vieler verkehrsplanerisch notwendiger Einzelprojekte durchaus nicht 
auszugehen; eine Kompensation der Finanzierungslasten der rasch wachsenden Sa-
nierungsaufgaben durch die nur allmählich zurückgehenden Neubaubedarfe ist daher 
aller Wahrscheinlichkeit nicht möglich. 
Im Straßenverkehr steht dem ebenfalls wachsenden Grundsanierungsbedarf ein nach 
allen bisherigen Erkenntnissen etwa gleichbleibender Neubau-Aufwand – in Anlehnung 
an die fortlaufenden städtebaulichen Veränderungen – gegenüber, so dass sich insge-
samt – noch stärker als im Schienenverkehr – ein steigender Gesamtfinanzierungsbe-
darf abzeichnet. 
 
Bei den Gründen und Zielen für Neubaumaßnahmen und Projekte grundlegender Um-
gestaltung von Verkehrswegen gibt es eine Verschiebung und Erweiterung des Spekt-
rums: Früher ging es vor allem darum, die stark wachsenden Mobilitätsbedürfnisse 
quantitativ zu befriedigen, die mit Bevölkerungswachstum und Massenmobilisierung 
verbunden waren. Heute stehen die Kommunen in wachsendem Ausmaß vor der Auf-
gabe, die massenhafte motorisierte Mobilität mit dem Leitbild nachhaltiger Siedlungs-
strukturen und Stadtentwicklung in Einklang zu bringen. 
Ökologische, soziale und stadtplanerische Gründe machen es heute vielfach dringend 
notwendig, verkehrlich genutzte Flächen anders zu gestalten, dem nicht-motorisierten 
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Verkehr bessere Möglichkeiten einzuräumen, die verbliebenen Anwohnerinnen und 
Anwohnern in den Stadtkernen stärker vor Lärm und Emissionen zu schützen, Durch-
gangsverkehre insbesondere mit schweren Fahrzeugen effektiver aus dicht bewohnten 
Quartieren fernzuhalten etc. 
Auch demographische Verschiebungen zwischen den Regionen Deutschlands und da-
mit einhergehende starke Rückgänge der Bevölkerungszahlen ebenso wie örtliche Zu-
wächse werden zukünftig erhebliche Anpassungen der kommunalen Verkehrs-
Infrastruktur notwendig machen. 
Insgesamt ist in diesem Zusammenhang nicht zuletzt zu verweisen auf die Ziele der 
nationalen Stadterneuerungspolitik, die übrigens auch nach der Föderalismusreform als 
Gemeinschaftsaufgabe von Bund, Ländern und Kommunen begriffen wird und die von 
der Frage der Gestaltung der kommunalen Verkehrsflächen – die überwiegend zugleich 
städtischer Lebensraum sind – weder planerisch noch politisch getrennt werden kann. 
 
Die Arbeitskreise erkennen daraus, dass es einer schnellen Ergebnisfindung bedarf, um 
die Steuerungsfähigkeit der Programme zu erhalten und die Finanzierung der kommu-
nalen Verkehrsinfrastruktur in Anlehnung an die Regeln des GVFG auf eine dauerhaft 
sichere Basis zu stellen. Dabei darf es nicht zu einer zusätzlichen Belastung der Län-
derhaushalte kommen. 
Der Wegfall der Zweckbindung ab 2014 kann nicht auf Bundesebene aufgefangen wer-
den. Es obliegt jedem Land gesondert, ob es der bisherigen bundesweiten Regelung 
analoge Landesregelungen treffen will. Einige Länder haben diesen Weg bereits be-
schritten bzw. beschreiten ihn. 
Die Länder werden gebeten – soweit noch nicht geschehen –, ihren voraussichtlichen 
Bedarf an Kompensationsmitteln für die Zeit 2014–2019 und darüber hinaus abzuschät-
zen und diese Informationen den Arbeitskreisen zur Verfügung zu stellen. 
Die Arbeitskreise beabsichtigen auf der Grundlage vorstehend skizzierter Erkenntnisse 
alsbald in Verhandlungen mit dem Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtent-
wicklung über die zukünftige Ausstattung der Kompensationsmittel einzutreten. 
Sie sehen dabei die Notwendigkeit, im Anschluss an die verkehrsfachliche Klärung eine 
rechtzeitige Rückkoppelung mit den Finanzministerien des Bundes und der Länder her-
beizuführen. 
Sie werden der GKVS in den turnusmäßigen Sitzungen berichten und sehen einen Be-
richt zur Frühjahrssitzung 2010 der VMK vor. 
 

3/3 


	Bericht 

